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Das Amtsblatt der Stadt Bornheim erscheint nach Bedarf und ist einzeln zu beziehen. Es 
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Wenn höhere Gewalt oder andere unabwendbare Ereignisse die Veröffentlichung in dieser 
Form verhindern, hängt die Stadt die Bekanntmachung im Aushangkasten vor dem 
Haupteingang des Rathauses aus. Sollte auch dies nicht möglich sein, erfolgt die 
Bekanntmachung in der Bürgerhalle im Rathaus oder an der Rathaustür. 
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Bekanntmachung 
 
13. Satzung zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim vom 
11.11.2004 
 
13. Satzung vom 27.05.2026 zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt 
Bornheim vom 11.11.2004 
 
Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 21.05.2026 aufgrund des § 7 in 
Verbindung mit § 41 Abs. 2 und § 57 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - 
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. 
NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 
618) und des § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung der Stadt Bornheim folgende 13. Satzung vom 
27.05.2026 zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bornheim vom 11.11.2004 
beschlossen: 
 
Artikel I 
 
§ 10 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:  
 
(3) Der Ausschuss für Stadtentwicklung erteilt oder versagt die Zustimmung gemäß § 36 a 
BauGB zu Vorhaben die nach § 31 Abs. 3 BauGB, § 34 Abs. 3 b BauGB sowie nach § 246e 
BauGB beantragt sind. Für Vorhaben nach § 31 Abs. 3 und § 34 Abs. 3 b BauGB wird die 
Zuständigkeit auf den Bürgermeister/die Bürgermeisterin übertragen, sofern Vorhaben mit 
maximal 10 Wohneinheiten beantragt werden, die keine erhebliche städtebauliche 
Auswirkung haben. Die Verwaltung prüft zuvor die Zulässigkeit der Vorhaben nach den 
gesetzlichen Vorgaben und legt dem Ausschuss nur aus Sicht der Verwaltung zulässige 
Vorhaben vor. Sollte der Ausschuss dennoch die Zustimmung versagen, ist dies zu 
begründen. (sog. „Bauturbo“). Über nicht zulässige Vorhaben ist der Ausschuss zu 
informieren. 
 
Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 

Vorstehende 13. Satzung vom 27.05.2026 zur Änderung der Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Bornheim vom 11.11.2004 mache ich hiermit gemäß § 7 Abs. 4 und 5 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 
Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht bekannt. 
 
Hinweis: Ich weise gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW darauf hin, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW gegen Satzungen nach Ablauf von sechs 
Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
2. die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bornheim vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.  

 
Stadt Bornheim 
Bornheim, den 27.05.2026 

gez. Christian Mandt, Bürgermeister 
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